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Stücklohnes soll verboten sein. Die Streitfälle, die sich
auf den Lehrvertrag beziehen, sollen eher von einer
Verwaltungsinstanz als von der ordentlichen Gerichtsbarkeit

entschieden werden. Der Richter könnte im
Rekursfalle vor Gericht geladen werden. Die Lehrlingsexamen

sollen nach der Periode der Lehrzeit abgestuft
werden. Die Auswahl der Experten soll sorgfältiger
getroffen werden als das der Fall war. Vorzüglich wäre
eine permanente Kontrolle. Die daraus entstehenden
Kosten könnten mit Hilfe einer Bundessubvention von
den Kantonen getragen werden.

Dies sind die hauptsächlichsten Anregungen, die
im Verlauf der Diskussion geäussert wurden. Das eidg.
Arbeitsamt wird sie prüfen und wird der Kommission
in der nächsten Sitzung einen Gesetzentwurf zur
Beratung vorlegen. Darauf wird die Meinung der
Organisationen eingeholt werden.

Notizen.

An mehrere. Wenn man gegen jemand polemisiert,
muss man wenigstens von seiner anständigen Gesinnung

oder von seinem guten Glauben überzeugt sein.
Der Mehrzahl der Leute, die bei der Herstellung

der «Neuen Ordnung» beteiligt sind, fehlt offenbar
beides.

Würde die «Neue Ordnung » von Unternehmergeldern
ausgehalten, sie könnte nicht « besser» geschrieben

sein.

«Die Schweizerische Arbeitgeberzeitung»
versucht, unsere Besprechung ihrer « Feststellungen» in
bezug auf den Grad der Teuerung lächerlich zu machen.
Das steht ihr allerdings schlecht an. Wenn eine «

wissenschaftliche » Arbeit in so salopper Weise durchgeführt

wird, wie es hier der Fall ist, braucht man sich
allerdings über derlei nicht zu wundern. Die
«Arbeitgeberzeitung » geht mit keinem Wort auf unsern
Einspruch betreffend die Mietpreissteigerung ein, durch
den zum mindesten dargetan ist, dass unter den
gegenwärtigen Umständen jede Durchschnittsberechnung
versagen muss. Wenn es 1910 zutraf, dass auf die Steuern

1,8 % der Ausgaben entfielen, so wird heute jeder
Arbeiter und Angestellte bestätigen, dass dieser Anteil
sich zwischen 5 und 10 % der Einnahmen bewegt. Nun
hat der Rechenkünstler einen Knochen gefunden,
indem wir in der Hitze des Gefechtes die Gesamtteuerung
auf 160 % taxierten, ohne dies ins einzelne zu belegen.
Wo hat denn der «Bearbeiter» der Haushaltungsrechnung

von 1920 des Zentralvorbandes, der so fix war,
schon im Oktober abschliessen zu können, seine 90 %
andere Ausgaben belegt? Er hat sie aus den Fingern
gesogen, denn in Tat und Wahrheit standen ihm keine
Budgets für 1920 zur Verfügung. Seine «Wissenschaft»
beruht daher auf rohen « Schätzungen ».

Ausland.

Deutschland. Die zum Abschluss gekommene
Eisenbahnerbewegung ist für die deutsche Arbeiterbewegung

von grosser Bedeutung. Die Bewegung umfasste
700,000 Eisenbahner und 370,000 Eisenbahnbeamte. Wie
sehr die Eisenbahner zum Kampf entschlossen waren,
geht daraus hervor, dass laut Urabstimmungsergebnis
82 % für eine eventuelle Arbeitsniederlegung gestimmt
haben. Verschiedene Vorschläge der sozialdemokratischen

Fraktion im Reichstag, die eine Staffelung der

Teuerungszulagen nach sozialen Grundsätzen forderte,
blieben unberücksichtigt. Von allen Seiten wurden
Anträge auf Erhöhung der Gehälter und Teuerungszulagen

gestellt. Alle Anträge wurden abgelehnt. Auch eine
spätere Sitzung des Reichstages brachte nur ganz
geringe Verbcsserungen.

Durch dieses Verhalten sahen sich dio Eisenbahner
genötigt, schärfere gewerkschaftliche Kampfmittel ins
Auge zu fassen. Es wurden Forderungen aufgestellt,
die den Eisenbahnarbeitern eine Erhöhung der
Teuerungszulage um 1 Mark pro Stunde, den Eisenbahnbeamten

eine solche von 60—90 % bringen sollte. Der
Reichsverkehrsministor veröffentlichte als Antwort
einen Erlass, der das Streikrecht der Beamten in Abrede
stellte. Die Eisenbahner liessen sich jedoch nicht
einschüchtern und beantworteten den Erlass des
Verkehrsministeriums mit einer Gegenkundgebung, in der darauf

hingewiesen wurde, dass die Frage eines
Eisenbahnerstreiks nicht durch papierene Erlasse, sondern
durch das Mass des Entgegenkommens gegenüber den
Forderungen der Organisationen entschieden werde.
Angesichts der entschlossenen Haltung der Eisenbahner

liess sich das Ministerium nun zu Verhandlungen
herbei. Schliesslich kam eine Einigung zustande, die
den Beamten eine Erhöhung der Teuerungszuschläge
von 55—70 %, den Arbeitern eine solche von 20—60
Pfennig pro Stunde zusicherte. Die Einigung wurde
vom erweiterten Vorstand des Eisenbahnerverbandes
mit 51 gegen 20 Stimmen angenommen.

Deutschland. Arbeitslosigkeit. Die am 1. Februar
im Berliner Gewerkschaftshaus versammelten bauge-
werbliehen Gewerkschaften haben an den Reichstag
und die Reichsregicrung eine Resolution gerichtet, die
folgende Forderungen enthält: Der Reichstag wird
ersucht, durchgreifende Massnahmen zur Bekämpfung
des Baustoffwuchers auf dem Verordnungswege zu
treffen und zu diesem Zwecke, vorbehaltlich späterer
Deckung, Mittel bis zum Betrage von 500 Millionen
Mark zu bewilligen. Ferner sollen der Regierung Mittel

im Betrage bis zu 300 Millionen Mark zur
Unterstützung wirtschaftlicher Massnahmen zur Verfügung-
gestellt werden, die dazu geeignet sind, den Wohnungsbau

zu verbilligen oder zu beschleunigen. Dem Reichstag
soll unverzüglich ein Gesetzentwurf vorgelegt werden,

der die Finanzierung des Wohnungsbaues auf eine
dauernd gesicherte Grundlage stellt. Die Reichsregierung-

soll auf die Länder dahin einwirken, dass die
verlorenen Baukostenzuschüsse in erster Linie dem
Bau von Wohnungen im Flachbau mit Gärten für die
minderbemittelte Bevölkerung zugeführt werden. Die
Keichsregierung soll unter Ausschaltung des bureau-
kratischen Instanzenweges für die schleunigste
Durchführung des diesjährigen Bauprogramms sorgen. Mit
besonderem Nachdruck -wird die Reichsregierung
ersucht, dem Reichstag umgehend einen Gesetzentwurf
vorzulegen, der die Ueberführung des gesamten Bau-
und Wohnungswesens in die Gemeinwirtschaft
vorsieht.

Nach einer eingehenden Begründung der Forderungen
schliesst die Resolution mit folgenden Sätzen: Wir

erwarten von dem Reichstag und der Reichsregierung,
dass sie sich der Tragweite ihrer Beschlüsse bewusst
bleiben. In ihrer Hand liegt heute das Schicksal
unzähliger Wohnungsloser und eines Heeres arbeitsloser
baugewerblicher Hand- und Kopfarbeiter, die es satt
haben, von Versprechungen zu leben. Das Volk will
Taten sehen!
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